
26/4
2022

Wissenschaftlicher Beirat
Prof. Dr. Gabriele Britz
Heinz-Peter Dicks
Prof. Dr. Martin Eifert
Peter Franke
Anne-Christin Frister
Dr. Stephan Gatz
Prof. em. Dr. Reinhard Hendler
Prof. Dr. Georg Hermes
Dr. Volker Hoppenbrock
Prof. Dr. Lorenz Jarass
Prof. Dr. Claudia Kemfert
Prof. Dr. Wolfgang Kirchhoff
Prof. Dr. H.-J. Koch
Prof. Dr. Silke R. Laskowski
Prof. Dr. Uwe Leprich
Prof. Dr. Kurt Markert
Prof. Dr. Bernhard Nagel
Dr. Volker Oschmann
Prof. Dr. Alexander Roßnagel
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. F. J. Säcker
Prof. Dr. Sabine Schlacke
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski
Prof. Dr. Joachim Wieland

Redaktion

RA Dr. Peter Becker (Schriftleiter)
RA Dr. Martin Altrock 
RA Dr. Hartwig von Bredow
Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A.
RA Dr. Wieland Lehnert
RAin Dr. Heidrun Schalle
Dr. Nina Scheer, MdB
RA Franz-Josef Tigges

ZNER · Jahrgang 26 · Nr. 4 

August 2022 · S. 337 – 432

ISSN: 1434-3339

Aus dem Inhalt:
Katharina Bader, LL.M (Auckland)/Dr. Lena-Sophie Deißler/Dr. Daniel 
Weinke LL.M. (London)
Öffentliches Interesse und öffentliche Sicherheit beim Ausbau der Erneu-
erbaren Energien

Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Paula Roos/Marie Bärenwaldt
Energiecharta-Vertrag, Paris-Abkommen und die Menschenrechte

Dr. Bettina Hennig/Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Veronika Widmann/ 
Johann Rückbrodt/Theresa Rath/Cäcilia Gätsch
Das Osterpaket und andere Neuerungen im deutschen und europäischen 
Energierecht – ein Update

Steffen Benz/Dr. Nils Wegner
Das Wind-an-Land-Gesetz – neue Grundlagen für die Flächenbereitstel-
lung für die Windenergie

David Alamdari
Bericht zur XXV. Jahrestagung des Instituts für Berg- und Energierecht an 
der Ruhr-Universität Bochum am 4. April 2022

BGH
Stromentnahme ohne Liefervertrag und Grund- oder Ersatzversorgungs-
verhältnis

BGH
BGH trifft erste Entscheidung in Klageserie gegen Berliner Fernwärme-
versorgungsunternehmen

BGH
Netzreservekapazität II

OVG Lüneburg
Nachträgliche naturschutzrechtliche Betriebseinschränkungen für Wind-
energieanlagen (Fledermäuse)

VGH Mannheim
WEA: Verpflichtung oder Bescheidung?

VG Schleswig
Störung eines Wetterradars (Boostedt) durch Windenergieanlagen

· Frankfurt am Main



trag sehen,80 auch weil bereits gegenwärtig Milliardensummen
als Schadensersatz in laufenden oder erwartbaren Verfahren
im Raume stehen.81

Eine wichtige Institution stellt für eine mögliche ECT-Ände-
rung stellt die ECT-Konferenz dar, welche geplante Änderun-
gen und den ECT betreffende Angelegenheiten bespricht. Un-
ter Art. 34 Abs. 3 ETC sind alle Aufgaben und Rechte angege-
ben, welche der ECT-Konferenz zukommen. Nach Art. 34
Abs. 1 ECT finden die Sitzungen in regelmäßigen Abständen
statt. Die Möglichkeit, den ECT zu verändern, ergibt sich aus
dem Vertrag. Nach Art. 36 Abs. 1 ECT wird die Einstimmigkeit
bei Abstimmungen der Charta-Konferenz vorausgesetzt, wie
meist im Völkerrecht. Dies ist erforderlich, wenn es um die
Annahme von Änderungen des ECT geht (Art. 36 Abs. 1 lit. a
ECT). Davon ausgenommen sind Angelegenheiten, die Art. 34
ECT (die ECT-Konferenz), Art. 35 ECT (das Sekretariat) oder
Anlage T (Übergangsmaßnahmen der Vertragsparteien nach
Art. 32 Abs. 1 ECT) betreffen. Eine Änderung des ECT setzt
voraus, dass alle Vertragsparteien an der Neugestaltung teil-
haben, eine neue Fassung einheitlich als Vertragsparteien
übernehmen und im Konsens dieser zustimmen. Einstimmig-
keit ist außerdem gefordert, wenn Abstimmungen die folgen-
den Angelegenheiten betreffen: Genehmigungen eines Beitrit-
tes zum ECT nach Art. 41 von Staaten und Organisationen
nach dem 16.06.1995 (Art. 36 Abs. 1 lit. b ECT); Genehmigun-
gen der Aushandlung von Assoziierungsabkommen sowie Bil-
ligung oder Annahme von deren Wortlaut (Art. 36 Abs. 1 lit. c
ECT); Billigung von Modifikationen der Anlagen EM (zu Pri-
märenergieträgern und Energieerzeugnissen nach Art. 1 Nr. 4
ECT), NI (zu Primärenergieträgern und Energieerzeugnissen,
die nicht unter den Begriff „Wirtschaftstätigkeit im Energie-
bereich“ fallen nach Art. 1 Nr. 5 ECT), G (zu Ausnahmen und
Regeln über die Anwendung der Bestimmungen des GATT und
der dazugehörigen Rechtsinstrumente nach Art. 29 Abs. 2 lit. a
ECT) und B (Verteilungsschlüssel für die Charta-Kosten nach
Art. 37 Abs. 3 ECT) (Art. 36 Abs. 1 lit. d ECT); Billigung von
technischen Änderungen der Anlagen dieses Vertrages (Art. 36
Abs. 1 lit. e ECT) oder Billigung der Benennung von Mitglie-
dern des Panels durch den Generalsekretär nach Anlage D
Abs. 7 (Art. 36 Abs. 1 lit. f ECT). Die vorausgesetzte Einstim-
migkeit nach Art. 36 Abs. 1 ECT zeigt den Stellenwert der Ab-
stimmung innerhalb der ECT-Konferenz. Jeder abstimmenden
Vertragspartei kommt daher quasi eine Veto-Macht zu, welche

die Entscheidungen der ECT-Konferenz maßgeblich beein-
flussen kann.82

Da das Völkerrecht auf konsensuales Verhalten und auf Ver-
tragstreue angewiesen ist, folgt aus dem PA und den Men-
schenrechten zumindest, dass versucht werden muss, die
ECT-Bestimmungen durch Verhandlungen entsprechend zu
modifizieren. Im Übrigen können Vertragsparteien dadurch
Druck ausüben, anderenfalls aus dem Vertrag auszutreten.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass die vom ECT Begünstig-
ten und Geschützten, die Investoren, keine Vertragsparteien
sind und insofern die Gefahr besteht, dass diese selbst bei einer
kurzfristigen Einigung aus dem noch verbindlichen ECT her-
aus vor einem intransparenten Schiedsgericht klagen könnten.
Würde man die Entschädigungsregelung reformieren, kämen
zumindest folgende Aspekte in Betracht: 1) Keine Entschädi-
gungen mehr für entgangene Gewinne; 2) Entschädigung für
getätigte Investitionen nur in dem Umfang, wie die Einrich-
tungen nicht nach den geltenden betriebswirtschaftlichen Re-
gelungen sowieso schon abgeschrieben worden sind; 3) kei-
nerlei Entschädigungen für Einrichtungen (z. B. Gaspipelines),
die sich mit vertretbarem finanziellen Aufwand auch zum
Transport von erneuerbaren Energien eignen (z. B. Wasser-
stoff); 4) keinerlei Ansprüche mehr für Unternehmen, die
mehrheitlich einem Staat, der Vertragspartei des ECT ist, ge-
hören, dies gilt auch bei der Veräußerung der Staatsanteile
nach einem bestimmten Stichtag an Private; 5) nur noch Kla-
gen vor staatlichen Gerichten; 6) keinerlei Schutz für künftige
fossile Investitionen.

80 Energy Charter Secretariat, Decision of the Energy Charter Confe-
rence, Brussels, 6 November 2019, abrufbar unter https://www.ener
gycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201
910.pdf (abgerufen am 13.04.2022); Knaul, Europäisches Energie-
charta-Abkommen: Hartnäckig fossil – Beitrag in taz online v.
13.07.2021, abrufbar unter https://taz.de/Europaeisches-Energiechar
ta-Abkommen/!5781082/ (abgerufen am 28.03.2022).

81 Kaiser, Energiecharta: Europa steckt in einer Milliarden-Falle – WELT
v. 31.08.2021, abrufbar unter https://www.welt.de/wirtschaft/article2
33437559/Energiecharta-Europa-steckt-in-einer-Milliarden-Falle.ht
ml (abgerufen am 02.09.2021); van Harten, Foreign Investor Protec-
tion and Climate Action: A New Price Tag for Urgent Policies, abruf-
bar unter https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1145&context=olsrps (abgerufen am 01.07.2021).

82 CNCD‑11.11.11, Investment and Climate: Reforming the Energy
Charter Treaty, abrufbar unter https://www.cncd.be/policy-brief-re-
forming-the-energy-charter-treaty (abgerufen am 28.03.2022).

Dr. Bettina Hennig/Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Veronika Widmann/Johann Rückbrodt/Theresa Rath/
Cäcilia Gätsch*

Das Osterpaket und andere Neuerungen im deutschen und
europäischen Energierecht – ein Update
Aktualisierung zu Hennig/Ekardt et al., ZNER 3/22, 195-211 nach den Gesetzes-
beschlüssen

Dieser Beitrag dient der Ergänzung des Aufsatzes „Das Oster-
paket und andere neue Entwicklungen im Energierecht:
Rechts- und Governance-Fragen“ von Hennig/Ekardt u. a.,
ZNER 3/22, 195-211. In vorgenanntem Aufsatz wurden die
wichtigsten Gesetzentwürfe des sogenannten Osterpakets be-

handelt, das damals in der Fassung der Regierungsentwürfe
vorlag. Vorliegend werden ergänzende Analysen auf der Basis
der letztendlich beschlossenen Gesetzesfassungen unternom-
men. Ergänzend werden weitere aktuelle energierechtliche Ent-
wicklungen betrachtet, etwa zu LNG und Gebäuden, wobei ge-
rade gesetzliche Regelungen rund um die Entwicklungen auf
dem Gasmarkt infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine zur
Sprache kommen. Ferner wird der Blick noch einmal auf die –
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wichtigeren – Rechtsentwicklungen auf EU-Ebene gelenkt. In
der Summe bleiben die nationalen und europäischen Reformen
trotz vieler aus Klimasicht positiver Aspekte unzureichend
(und teils wie bei LNG sogar explizit kontraproduktiv) für die
Einhaltung der rechtsverbindlichen Pariser 1,5-Grad-Grenze
und der klimaverfassungsrechtlichen Vorgaben.

A. Grundlagen

Zur Gesamtsituation der Energiewende ist an dieser Stelle im
letzten Heft konstatiert worden1: Die rechtsverbindliche Pari-
ser 1,5-Grad-Grenze2 (Art. 2 Abs. 1 Paris-Abkommen/PA) –
akzeptiert auch vom BVerfG in seinem bahnbrechenden Kli-
ma-Beschluss3 – und die Ukraine-Krise zwingen aktuell den
deutschen und europäischen Gesetzgeber zum raschen Han-
deln. Mehr denn je wird deutlich, dass rasche Postfossilität in
allen Sektoren notwendig ist, wenn jenseits des Klimapro-
blems es auch zur Herausforderung für nationale Sicherheit
und Versorgungssicherheit führt, dass bislang in Deutschland
und der EU Steinkohle, Erdgas und Uran rund zur Hälfte aus
östlicher Richtung kommen (und auch Erdöl in hohen Antei-
len, nicht zu reden von Dünger, Futtermitteln, Holz u. a.m.,
die ebenfalls einen Bezug zu fossilen Brennstoffen und Klima-
wandel aufweisen).4 Folgerichtig wird ab Sommer ein partiel-
les Importverbot fossiler Brennstoffe auf EU-Ebene etabliert.5

Am 7. Juli 2022 sind ferner die Gesetzentwürfe des Osterpakets
dann sämtlich vom Bundestag angenommen und verabschiedet
worden. Zwischenzeitlich wurden sie im Bundesgesetzblatt
verkündet. Daher soll dieser Beitrag die im Laufe des parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahrens – vor allem im Ausschuss
für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) – aufgetretenen
Veränderungen gegenüber den Regierungsentwürfen heraus-
stellen, die wir kürzlich in der ZNER ausführlich analysiert ha-
ben.6 Mit jenem Text und dem vorliegenden Aufsatz ergibt sich
somit ein Gesamtbild der gesetzgeberischen Beschlüsse zum
EEG im Rahmen des Osterpaketes. Ergänzend werden einige
aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen rund um den Gebäu-
desektor und mögliche LNG-Terminals beleuchtet, wobei auch
die gesetzlichen Regelungen rund um die Entwicklungen auf
dem Gasmarkt infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine zur
Sprache kommen. Nachdem die grundlegende Analyse zu den
EEG-Regelungen und zum WindSeeÄndG – als Schritt nach
vorn, der jedoch für die Pariser 1,5-Grad-Grenze und als Maß-
nahme gegen den russischen Angriffskrieg noch nicht aus-
reicht – bereits im letzten Artikel erfolgte, die sich durch die
vorliegend zu besprechenden Änderungen nicht grundsätzlich
ändert, werden dieses Mal spezifisch auch kritische Aspekte zu
den Gebäude-, Gas- und LNG-Regelungen in den Blick genom-
men. Dies wird den teils hoffnungsvollen, in weiten Teilen aber
auch deutlich kritischen Befund weiter akzentuieren.

B. Das Osterpaket im engeren Sinne – Überblick
über die verabschiedeten Gesetze

Inhaltlicher Bezugspunkt dieses Beitrages ist jeweils die zuletzt
veröffentlichte Ausschussfassung, in der die Gesetzesentwürfe
vom Bundestag angenommen worden und letztlich verkündet
worden sind, soweit sie Änderungen gegenüber der im ersten
Teil des Beitrags behandelten Regierungsentwürfe enthalten.

Beim Osterpaket im engeren Sinne handelte es sich um die
folgenden Gesetzentwürfe, jeweils mit den nachfolgend in Be-
zug genommenen Bundestags-Drucksachen:

• Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und wei-
teren Maßnahmen im Stromsektor (nachfolgend: EE-
GÄndG), Entwurf: BT-Drs. 20/1630, Ausschussfassung:
BT-Drs. 20/2580, Verkündung am 28.07.20227:
• Artikel 1 enthält Änderungen zum EEG 2021, die noch

im Jahr 2022 am Tag nach der Verkündung in Kraft
treten (vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 1 EEGÄndG). Folglich tra-
ten die Änderungen am 29.07.2022 in Kraft. In diesem
Beitrag wird terminologisch zwischen EEG 2021 a. F., E-
EEG 2021 (Gesetzentwurf) und EEG 2021 n. F. (in der
am 7. Juli 2022 beschlossenen bzw. am 29. Juli 2022 in
Kraft getretenen Fassung) unterschieden.

• Artikel 2 enthält eine Neufassung des EEG, die eine
eigenständige „EEG-Generation“ darstellt und daher
als EEG 2023 (bzw. E-EEG 2023 im Entwurf) bezeichnet
wird. Das EEG 2023 tritt gemäß Art. 20 Abs. 1 EEGÄndG
am 01.01.2023 in Kraft.

• Artikel 3 enthält ein gänzlich neues Gesetz, in welchem
einheitlich die Finanzierung bestimmter Aspekte der
Energiewende geregelt werden soll. Hier ist im parla-
mentarischen Beratungsprozess die augenfälligste Ver-
änderung terminologischer Natur geschehen, indem aus
dem Entwurf eines „Gesetzes zur Finanzierung der Ener-
giewende im Stromsektor durch Bundeszuschuss und
Umlagen“ (Energie-Umlagen-Gesetz, E-EnUG), das „Ge-
setz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor
durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umla-
gen“ (Energiefinanzierungsgesetz, EnFG) geworden ist.
Hierbei handelt es sich jedoch im Wesentlichen um eine
Umbenennung des Gesetzes, viele Inhalte sind gegen-
über dem Regierungsentwurf unverändert geblieben.

• Die Artikel 4 bis 20 enthalten viele einzelne Folgeän-
derungen in Nachbargesetzen und -verordnungen, die
für den vorliegenden Beitrag nur partiell relevant sind,
sowie die Regelungen zum Inkraft- und Außerkrafttre-
ten.

• Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften (Wind-
SeeÄndGÄndG), Entwurf: BT-Drs. 20/1634, Ausschussfas-
sung: BT-Drs. 20/2584, Verkündung: 28.07.20228. Das
hiermit geänderte WindSeeÄndG n. F. tritt am 01.01.2023
in Kraft (vgl. Art. 12 S. 1 WindSeeÄndGÄndG).

• Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirt-
schaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-So-
fortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkun-
denbelieferung, Entwurf: BT-Drs. 20/1599, Ausschussfas-
sung: BT-Drs. 20/2402, Verkündung: 28.07.20229.

Zudem wurden im Rahmen der Bundestagsbeschlüsse des so-
genannten Osterpakets weitere Gesetze beschlossen, die den
Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen sollen.10 Da die-
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1 Der vorliegende Beitrag ist eine Co-Produktion der Forschungsstelle
Nachhaltigkeit und Klimapolitik (Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Theresa
Rath/Cäcilia Gätsch) und der Rechtsanwaltskanzlei von Bredow Va-
lentin Herz (Dr. Bettina Hennig/Veronika Widmann/Johann Rück-
brodt).

2 Dazu und zu ihrem Inhalt Ekardt/Bärenwaldt/Heyl, Environments
2022, i. E.

3 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., juris; dazu (auch
kritisch) Ekardt/Heyl, Nature Climate Change 2022, 697 ff.; Ekardt/
Heß, NVwZ 2021, 1421 ff.; Ekardt/Heß, ZUR 2021, 579 ff. und unten
VI.

4 Kemfert/Evert/Holzmann u. a., Grenzen einer CO2-Bepreisung: De-
karbonisierungsmaßnahmen jenseits eines CO2-Preises, Berlin 2021;
Ekardt, Wir sind zu Einschnitten bereit – das muss Putin wissen, ZEIT
v. 07.03.2022.

5 Europäische Kommission, Ukraine: EU beschließt fünftes Sanktions-
paket gegen Russland, Pressemitteilung v. 08.04.2022, abrufbar un-
ter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/
print/de/ip_22_2332/IP_22_2332_DE.pdf (13.05.2022).

6 Vgl. Hennig/Ekardt u. a., ZNER 2022, 195 ff.

7 Vgl. BGBl. I Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1237.
8 Vgl. BGBl. I Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1325.
9 Vgl. BGBl. I Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1214.
10 Vgl. hierzu das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Aus-

baus von Windenergieanlagen an Land (vgl. BGBl. I Nr. 28 vom



se jedoch nicht Gegenstand des ersten Beitrags von Hennig/
Ekardt et. al waren, der durch den vorliegenden Beitrag ak-
tualisiert und ergänzt werden soll, werden sie vorliegend nicht
näher besprochen.

C. Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG 2021 n. F. und EEG 2023)

I. Allgemeine Änderungen mit Auswirkungen auf mehrere
Energieträger11

1. Neuregelung zur „zeitlichen Transformation“
Es wurde ein neuer § 1a EEG 2023 ins Gesetz aufgenommen,
der den Normtitel „Zeitliche Transformation“ trägt. Hierin
wird das Ziel festgeschrieben, dass nach der Vollendung des
Kohleausstiegs die Treibhausgasneutralität der Stromversor-
gung „angestrebt“ wird.

Ab diesem Zeitpunkt soll – und dies wird nunmehr ausdrück-
lich im EEG-Zielkanon verankert – der weitere Ausbau der
erneuerbaren Energien dabei „marktgetrieben“ erfolgen, wes-
wegen keine weiteren Ausschreibungsvolumina und Gebots-
termine für die Zeit nach der angestrebten Vollendung des
Kohleausstiegs im EEG 2023 mehr festgeschrieben werden.
Zudem wird erklärt, dass Neuanlagen mit gesetzlicher Förde-
rung außerhalb der Ausschreibung nach Vollendung des Koh-
leausstiegs de facto keine Förderung mehr erhalten sollen bzw.
entsprechende Zahlungen auf ein entsprechendes Niveau be-
grenzt werden sollen. Die diesbezüglichen weiteren Entwick-
lungen sollen fortlaufend evaluiert werden. Bis zum
31.03.2024 soll die Bundesregierung zudem einen Vorschlag
vorlegen, wie die Finanzierung des weiteren Ausbaus erneu-
erbarer Energien nach der Vollendung des Kohleausstiegs er-
folgen soll.

2. Änderungen bei der Bürgerenergie
Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf haben sich
insbesondere bei den Neuregelungen für Bürgerenergieprojek-
te ergeben.

So wird – anders als im E-EEG 2023 zunächst angedacht – die
Bürgerenergie-Privilegierung nicht nur auf Solaranlagen des
ersten Segments (Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf
sonstigen baulichen Anlagen), sondern auf alle Solaranlagen
(also auch auf die Aufdachanlagen des zweiten Segments)
ausgeweitet, vgl. § 22 Abs. 3 EEG 2023.

Zudem fällt die im EEG 2023 vorgesehene Verschärfung der
Anforderungen an Bürgerenergiegesellschaften i. S. v. § 3
Nr. 15 EEG 2023 im Ergebnis etwas milder aus, als noch im
Entwurf vorgesehen: Zwar wurde die Erhöhung der stimmbe-
rechtigten Mitglieder/Anteilseigner von 10 (EEG 2021) auf 50
beibehalten, allerdings wird hinsichtlich der 75% der stimm-
berechtigten natürlichen Personen nicht mehr auf den Haupt-
wohnsitz in der Stadt/dem Landkreis (E-EEG 2023), sondern
auf irgendeine gemeldete Wohnung in einem Postleitzahlen-
gebiet, das im Umkreis von 50 Kilometern liegt, abgestellt.
Dabei wird für die Messung des 50-Kilometer-Radius‘ vorge-
geben, dass bei Solaranlagen vom äußeren Rand der Anlage
und bei Windenergieanlagen von der Turmmitte zu messen ist.
Dadurch soll es den Bürgerinnen und Bürgern, die in bevöl-
kerungsarmen Gegenden leben, erleichtert werden, sich am
Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen. Zugleich sol-
len so auch Projekte, die sich an einer Landkreisgrenze befin-
den, besser und leichter umsetzbar sein.12

Was die kommunale Beteiligung betrifft, so ist diese nicht
mehr nur auf kommunale Gebietskörperschaften beschränkt,
sondern wird auch deren rechtsfähigen Zusammenschlüssen
ermöglicht. Ohne diese Erweiterung wäre die kommunale Be-
teiligungsmöglichkeit zu eng gefasst gewesen.13

Zudem ist nach dem EEG 2023 die Beteiligung von komple-
xeren Gesellschaftsstrukturen möglich. Für die tatsächliche
Einflussnahmemöglichkeit der Stimmrechte genügt es, wenn
eine Gesellschaft, die eine andere zu 100% hält, diese Anfor-
derungen erfüllt. Im Gegensatz zum E-EEG 2023 kommt es
dann auf die gehaltene Gesellschaft selbst nicht an. So soll
künftig auch der Fall erfasst sein, dass lediglich eine Mutter-
gesellschaft die Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesell-
schaft erfüllt und allein sämtliche Stimmrechte an einer Toch-
tergesellschaft hält, bei der dies für sich genommen nicht der
Fall ist.14

Eine gewisse Erleichterung wurde zudem bei den Sperrfristen
hinsichtlich anderer Projektbeteiligungen vorgenommen: Um
in den Genuss der Privilegierung für Bürgerenergiegesellschaf-
ten zu kommen, dürfen weder die Bürgerenergiegesellschaft
noch ihre stimmberechtigten Mitglieder/Anteilseigner – sofern
sie juristische Personen sind, für natürliche Personen gilt diese
Einschränkung also nicht mehr! – oder die mit ihnen verbun-
denen Unternehmen, für einen gewissen Zeitraum Windener-
gieanlagen an Land bzw. Solaranlagen des jeweils entspre-
chenden Segments in Betrieb genommen haben bzw. künftig
betreiben. Als Sperrfrist sah das E-EEG 2023 zunächst fünf
Jahre vor, dies ist in § 22b Abs. 1 Nr. 3 bzw. Abs. 2 Nr. 2
EEG 2023 sowie in § 22b Abs. 5 EEG 2023 nunmehr auf je-
weils drei Jahre verkürzt worden.15

3. Änderungen bei der Kommunalbeteiligung
In § 6 Abs. 1 EEG 2023 wurde ein neuer Satz 1 ergänzt, in dem
explizit klargestellt wird, dass Anlagenbetreiber den betroffe-
nen Gemeinden eine finanzielle Beteiligung nicht nur anbieten
dürfen, sondern dies auch sollen. Es handelt sich aber auch
weiterhin nicht um eine gesetzliche Verpflichtung, weswegen
die Änderung eher rhetorischen Charakter hat.

4. Änderungen an der Sanktionssystematik
In § 52 EEG 2023 wurde ein neuer Absatz 1a aufgenommen, in
dem klargestellt wird, dass die künftig bei bestimmten Ver-
stößen gegen Pflichten nach dem EEG zu leistenden Strafzah-
lungen als Einnahme zu Gunsten des EEG-Kontos zu behan-
deln ist und damit direkt der Senkung des – künftig aus dem
Bundeshaushalt bereitgestellten16 – EEG-Finanzierungsbedarfs
dient (und nicht etwa den die Pönalen vereinnahmenden Netz-
betreibern zu Gute kommt).17

5. Anpassungen der technischen Vorgaben
§ 9 des EEG enthält traditionell verschiedene technische Vor-
gaben für Anlagen aller Energieträger. Hier wird zunächst be-
reits mit Artikel 1 EEGÄndG über einen neuen § 9 Abs. 2a EEG
2021 n. F. klargestellt, dass ab dem Einbau eines intelligenten
Messsystems auch solche Anlagen den allgemeinen Anforde-
rungen der Absätze 1 bis 1b genügen müssen, die noch vor
dem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, zu dem der
„Roll-Out“ intelligenter Messsysteme für Erzeugungsanlagen
beginnt. Diese Klarstellung ist begrüßenswert, da sich die
Rechtsfolge bislang nicht eindeutig aus dem Gesetz ergeben
hat.
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28.07.2022, S. 1353) sowie das Vierte Gesetz zur Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (vgl. BGBl. I Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1362).

11 Der entsprechende Abschnitt befindet sich in Hennig/Ekardt u. a.,
ZNER 2022, 195, 196-198.

12 So etwa der BEE in seiner Stellungnahme im Ausschuss für Klima-
schutz und Energie, vgl. Ausschuss-Drs. 20(25)74, S. 30.

13 In diesem Sinne die Stellungnahme des Deutschen Städtetags im
Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)64,
S. 2 und die Stellungnahme des VKU im Ausschuss für Klimaschutz
und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)73, S. 10 f.

14 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 30.
15 Vgl. zur Begründung BT-Drs. 20/2656, S. 32.
16 Siehe hierzu Abschnitt C. V..
17 Vgl. zur Begründung BT-Drs. 20/2656, S. 36.



Eine entscheidendere Änderung bringt zudem das EEG 2023:
Nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 EEG 2021 müssen Betreiber von Solar-
anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 25 Ki-
lowatt, die vor dem Zeitpunkt des offiziellen Startschusses für
den „Roll-Out“ in Betrieb genommen werden, ihre Anlagen
entweder mit technischen Einrichtungen zur Fernsteuerung
ausstatten oder die Wirkleistungseinspeisung auf 70% der in-
stallierten Leistung begrenzen. Diese Pflicht wird im EEG 2023
ersatzlos gestrichen – allerdings nur für Anlagen, die ab 2023
in Betrieb genommen werden. Der Gesetzgeber begründet dies
damit, dass Netzbetreiber bislang die Wirkleistungsbegren-
zung bei der Netzausbauplanung berücksichtigt hätten. Eine
rückwirkende Aufhebung könne „unabsehbare Folgen“ für
den Netzbetrieb haben. Ferner solle die „knappe Ressource“
Fachkräfte für die Neuinstallation von Anlagen und nicht da-
für genutzt werden, die Wirkleistungsbegrenzung aufzuhe-
ben.18 Auch wenn eine Ausweitung der Regelung auf Be-
standsanlagen wünschenswert gewesen wäre, ist die Aufhe-
bung der Pflicht zur künstlichen Drosselung der regenerativen
Erzeugungsleistung sehr zu begrüßen.

6. Anpassungen bei Netzanschlussbegehren
Weitreichende Änderungen im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren hat auch § 8 EEG 2021, der den Netzanschluss von
EE-Anlagen regelt, erfahren.

Hervorzuheben ist dabei insbesondere § 8 Abs. 6 Nr. 3 EEG
2021 n. F. Danach müssen Netzbetreiber Anschlussbegehren-
den innerhalb von acht Wochen, nachdem diese wiederum die
angeforderten Informationen aus ihrem Verantwortungsbe-
reich übermittelt haben, mitteilen, ob die Anwesenheit des
Netzbetreibers beim Netzanschluss erforderlich ist. Hält der
Netzbetreiber im Fall von Anlagen nach § 8 Abs. 1 S. 2 EEG
2021 die Anwesenheit „ausnahmsweise“ für erforderlich, so ist
dies „einfach und verständlich anhand des Einzelfalls“ zu be-
gründen. Dies betrifft Anlagen mit einer installierten Leistung
von höchstens 30 kW (im Folgenden auch „Kleinanlagen“).
Die Neuregelung begründet für solche Anlagen demnach im-
plizit ein Regel-Ausnahme-Verhältnis: In der Regel ist dem-
nach die Anwesenheit des Netzbetreibers beim Netzanschluss
nicht erforderlich. Nur im Einzelfall darf der Netzbetreiber sei-
ne Anwesenheit zur Voraussetzung machen. Dies muss er aber
anhand dieses Einzelfalls begründen.19

§ 8 Abs. 6 S. 2 EEG 2021 n. F. enthält dann die Rechtsfolge für
den Fall, dass der Netzbetreiber die Information über die Not-
wendigkeit der Anwesenheit nicht rechtzeitig übermittelt: In
diesem Fall können die Kleinanlagen ohne Anwesenheit des
Netzbetreibers in Betrieb genommen werden. Dabei müssen
aber selbstverständlich die für die Einhaltung des Netzan-
schlusses maßgeblichen Regelungen eingehalten werden, es
ist also insbesondere § 10 Abs. 2 EEG 2021 zu beachten.

Da die Neuregelungen in § 8 Abs. 6 EEG 2021 n. F. enthalten
sind, scheint es gut vertretbar, dass sie jedenfalls immer dann
gelten, wenn die erforderlichen Informationen im Sinne des
§ 8 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EEG 2021 durch den Anlagenbetreiber
nach Inkrafttreten von Artikel 1 EEGÄndG übermittelt worden
sind. Denn in diesem Fall hat der Netzbetreiber die Möglich-
keit, die neu eingeführte Pflicht zu beachten. Übergangsrege-
lungen sind hingegen nicht vorgesehen. Insbesondere gilt
keine „Schonfrist“ o. ä. für die Umstellung der internen Pro-
zesse der Netzbetreiber. Vielmehr hat der Gesetzgeber offenbar
die Notwendigkeit gesehen, Netzanschlussverfahren für Klein-
anlagen so schnell wie möglich zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Hätte er keine unmittelbare Anwendbarkeit ge-
wollt, so hätte die Änderung auch in Artikel 2 EEGÄndG, der
erst zum 01.01.2023 in Kraft tritt, verankert werden können.

In jedem Fall gelten die neuen Bestimmungen für Netzan-
schlussbegehren, die nach Inkrafttreten der Regelung erstmals
gestellt werden.

Ab dem 01.01.2025 ist in einem neuen § 8 Abs. 7 EEG 2021
n. F. für Netzanschlussbegehren bei Kleinanlagen dann eine
gänzlich neue Systematik vorgesehen, die den Netzanschluss
für Kleinanlagen erleichtern sollen. Netzbetreiber müssen ab
diesem Zeitpunkt zum einen auf ihrer Internetseite umfang-
reiche allgemeine Informationen zum Ablauf eines Netzan-
schlussbegehrens und den einzureichenden Unterlagen bereit-
halten. Zum anderen müssen sie ein Webportal zur Verfügung
stellen, über das Netzanschlussbegehren gestellt und die erfor-
derlichen Informationen übermittelt werden können. Format
und Inhalte der Webportale der verschiedenen Netzbetreiber
sind dabei „möglichst weitgehend“ zu vereinheitlichen. Durch
diese „Digitalisierung und Standardisierung“ soll der Netzan-
schlussprozess im Massengeschäft der Kleinanlagen verein-
facht und beschleunigt werden.20 Um den Netzbetreibern die
Anpassung ihrer IT-Systeme und internen Prozesse zu ermög-
lichen, ist eine Übergangsfrist bis 01.01.2025 vorgesehen. Es
bleibt zu hoffen, dass diese Übergangsfrist nicht ausgereizt,
sondern die Vereinheitlichung der Verfahren möglichst schnell
vorangetrieben wird. Dies dürfte im Interesse aller Beteiligten
liegen, wie der (im Jahr 2022 schwer nachvollziehbare) Hin-
weis des Gesetzgebers auf die „Schwierigkeit von unleserlich
ausgefüllten Formularen“ zeigt.21

Ergänzend wurde in § 85 Abs. 1 Nr. 3 lit. a EEG 2021 n. F. eine
neue Überwachungsaufgabe der Bundesnetzagentur einge-
führt, nach der diese künftig auch die Aufsicht über die Um-
setzung der Netzanschlussregelungen durch die Netzbetreiber
überwachen darf. Diese Stärkung der Aufsichtsbefugnis solle
ergänzend zur Beschleunigung von Netzanschlüssen beitra-
gen.22

II. Änderungen für die Solarenergie23

Im Bereich der Solarenergie waren bereits im ersten Regie-
rungsentwurf zahlreichen Änderungen enthalten. Nunmehr
ist dieser Bereich auch am stärksten von Änderungen während
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens betroffen.

1. Änderungen an der Vergütungssystematik für Aufdachan-
lagen ab 2022

Für Aufdachanlagen, die noch im Jahr 2022 (und danach) in
Betrieb genommen werden, waren bereits im Regierungsent-
wurf verschiedene Neuerungen enthalten. Diese wurden nun-
mehr im Gesetzgebungsverfahren noch einmal an verschiede-
nen Stellen modifiziert.

So sind hier nunmehr die anzulegenden Werte für Aufdach-
solaranlagen, die nach dem 29.07.2022 in Betrieb genommen
worden sind, von (je nach Anlagengröße) 5,36 bis 6,93 ct/kWh
auf 6,20 bis 8,60 ct/kWh angehoben worden, § 100 Abs. 14
S. 1 EEG 2021 n. F..

Gleichzeitig wurde auch die Privilegierung für neu in Betrieb
genommeneAufdachanlagen, die den erzeugten Strom vollstän-
dig einspeisen (sog. Volleinspeisebonus), noch einmal angepasst:
Für solcheAnlagen erhöht sich der anzulegendeWert nach § 100
Abs. 14 S. 2 EEG 2021 n. F. um weitere (je nach Anlagengröße)
3,20 bis 4,80 ct/kWh weniger stark als zunächst vorgesehen
(§ 100 Abs. 14 E-EEG 2021: 4,04 bis 6,87 ct/kWh).

Gestrichen wurde zudem die noch im Regierungsentwurf vor-
gesehene und erst einmal bürokratisch sehr aufwändig anmu-
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18 Vgl. BT-Drs. 20/2656, S. 31 f.
19 Vgl. BT-Drs. 20/2656, S. 21 f.

20 BT-Drs. 20/2656, S. 22 f.
21 BT-Drs. 20/2656, S. 23.
22 BT-Drs. 20/2656, S. 26.
23 Der entsprechende Abschnitt befindet sich in Hennig/Ekardt u. a.,

ZNER 2022, 195, 198-202.



tende Verpflichtung, für die Inanspruchnahme der neuen För-
dersätze eine spezielle Mitteilungs- und Beschaffungsreihen-
folge gegenüber dem Netzbetreiber einzuhalten. Insbesondere
sollte der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber explizit mittei-
len, dass er die neuen Fördersätze zur Kenntnis genommen hat
und sich erst auf dieser Grundlage zur Anschaffung einer So-
laranlage entschieden hat (weswegen die Bestellung der An-
lage auch erst nach der Mitteilung erfolgen durfte). Hierzu ist
jedoch zu erwähnen, dass diese Verpflichtung beihilferechtlich
eigentlich vorgesehen ist und es daher etwas erstaunt, dass der
Gesetzgeber sie aus der Regelung gestrichen hat (wenn dies
auch aus Gründen der Bürokratievermeidung sicher begrü-
ßenswert ist). Zumindest für Unternehmen i. S. v. Art. 107
Abs. 1 AEUV ist die Mitteilungspflicht aus europarechtlicher
Sicht indes wohl erforderlich, eine Beschränkung auf Unter-
nehmen wäre anstelle einer Streichung daher möglich gewe-
sen.24 So verbleibt hier letztlich eine gewisse Unsicherheit, ob
diese Neufassung der Regelung die beihilferechtliche Prüfung
der EU-Kommission passieren wird. Wohl auch vor diesem
Hintergrund wird indes in der Begründung ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass die Regelung unter dem beihilferecht-
lichen Genehmigungsvorbehalt steht.25

Zudem wurde in § 100 Abs. 14 S. 3 EEG 2021 n. F. nunmehr
eine neue explizite Regelung zum Betrieb zweier Solaranlagen
in verschiedenen „Vergütungsmodi“ aufgenommen: Hiernach
soll – wie bislang – grundsätzlich die Anlagenzusammenfas-
sungsregelung des § 24 EEG 2021 für die Bestimmung der Ver-
gütungsschwellen zur Anwendung kommen. Neu hinzugetre-
ten ist jedoch eine Regelung, die besagt, dass unter bestimm-
ten Voraussetzungen der Anlagenbetreiber bestimmen kann,
dass mehrere Solaranlagen getrennt voneinander zu betrach-
ten sein und den unterschiedlichen Vergütungsmodi (Über-
schusseinspeisung mit „Grundvergütung“ einerseits; Vollein-
speisung mit „Vergütungsbonus“ andererseits) zugeordnet
werden können.26 Die Anlagen müssen hierfür auf/an/in dem-
selben Gebäude angebracht sein, der Strom über getrennte
Messeinrichtungen abgerechnet werden und der Anlagenbe-
treiber muss den Netzbetreiber innerhalb bestimmter Fristen
darüber informieren, für welche der beiden Anlagen er den
Volleinspeisetarif erhalten will. So sollte es ausdrücklich er-
möglicht werden, dass ein Anlagenbetreiber eine Volleinspei-
seanlage mit einer dezentral genutzten Anlage (Überschus-
seinspeisung mit Eigenversorgung oder Vor-Ort-Belieferung
Dritter) auf derselben Dachfläche kombiniert. Eine fiktive Zu-
sammenrechnung der Leistungen der beiden Teil-Anlagen zur
Bestimmung der Leistungsschwellenwerte findet in diesem
Fall ausdrücklich nicht statt (die höheren niedrigen Leistungs-
schwellen können also „zweimal“ angewendet werden). In der
Begründung wird hierzu ergänzend ausgeführt, dass die Be-
grenzung auf zwei auf derselben Dachfläche errichteten An-
lagen hierbei bewusst gewählt wurde, um „Missbrauch zu ver-
hindern“. Die Festlegung, welche der Anlagen als Volleinspei-
se- und welche als Teileinspeiseanlage betrieben und abge-
rechnet werden soll, kann dabei kalenderjährlich geändert
werden. Zu beachten ist hierbei jedoch in jedem Fall die An-
forderung der getrennten Messung der Anlagen.27 Die kurz-
fristig eingeführte Neuregelung wirft jedoch auch verschiede-
ne systematische und praktische Fragen auf, die in der Rechts-
anwendung erwartbar zu neuen Unsicherheiten führen dürften

und letztlich in der Praxis zu lösen sind, z. B. hinsichtlich einer
möglichen späteren Zuordnung beider Anlagen zu demselben
Vergütungsmodus, der erforderlichen Belegenheit auf demsel-
ben Gebäude (da dieser Begriff nicht immer restlos klar ist und
auch Konstellationen denkbar sind, in denen die Beschrän-
kung auf dasselbe Gebäude zu erheblichen und willkürlich
wirkenden Ungleichbehandlungen führen könnte) oder hin-
sichtlich des Zusammenspiels mit dem sogenannten „Modul-
anlagenbegriff“ nach § 3 Nr. 1 EEG 2021.

§ 100 Abs. 14 EEG 2021 n. F. gilt übergangsweise bis zum
31.12.2022. Für danach in Betrieb genommene Anlagen gilt
künftig § 48 EEG 2023, der jedoch in § 48 Abs. 2a EEG 2023
eine inhaltsgleiche Regelung zum Volleinspeisebonus und der
Aufteilungsoption vorsieht (allerdings mit einer anderen Ein-
teilung der Anlagengrößen und anderen Erhöhungen des an-
zulegenden Wertes: Statt der noch in § 48 Abs. 2a E-EEG vor-
gesehenen Erhöhung um 2,74 bis 6,87 ct/kWh, beträgt diese
im beschlossenen EEG 2023 leistungsabhängig lediglich
1,90 bis 4,80 ct/kWh). Die neue Grundsystematik in der För-
derung von Aufdachsolaranlagen wird also im EEG 2023 bei-
behalten. Ob sie wirklich zu der angestrebten zunehmenden
Beschleunigung und Vollbelegung von Solardächern führen
wird, bleibt abzuwarten.

2. Änderung beim Mieterstrom
Während der Gesetzentwurf der Bundesregierung noch keiner-
lei Veränderungen an den Voraussetzungen für den Mieter-
stromzuschlag vorsah, ist nunmehr die Begrenzung auf Anla-
gen mit einer Leistung von bis zu 100 kW weggefallen, sodass
auch größere Solaranlagen von § 21 Abs. 3 EEG 2023 erfasst
sind. Ob diese Änderung allein ausreichen wird, die aktuellen
vielfältigen Hürden für Mieterstromprojekte wirkungsvoll zu
adressieren und ihnen effektiv entgegenzuwirken, bleibt aber
wohl abzuwarten.

3. Änderungen bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des
ersten und zweiten Segments (und Innovationsausschrei-
bung)

Noch für die restlichen Ausschreibungen im Jahr 2022 wurden
verschiedene kurzfristige Anpassungen im EEG 2021 n. F. vor-
genommen:

• So wurden in § 28a EEG 2021 n. F. zwei neue Absätze an-
gefügt, in denen ein neuer Anpassungsmechanismus für
die Ausschreibungsvolumina für Solaranlagen des ersten
und zweiten Segments in den Ausschreibungsrunden No-
vember bzw. Dezember 2022 etabliert wird. Hiermit solle
der Wettbewerb in diesen Ausschreibungsrunden gesichert
werden, da aufgrund der starken Erhöhung der Ausschrei-
bungsvolumina teilweise eine Unterzeichnung zu beobach-
ten gewesen sei. Daher soll das Ausschreibungsvolumen in
den genannten Ausschreibungsrunden nunmehr dyna-
misch auf Basis vorhergehender Gebotsmengen berechnet
werden.28

• Zudem wurde nunmehr in § 28c Abs. 1 EEG 2021 n. F. der
zweite Gebotstermin für die Innovationsausschreibung im
Jahr 2022 vom 01.08. (nach EEG 2021 a. F.) bzw. 01.10. (E-
EEG 2021) auf den 01.12.2022 verschoben, um die beihil-
ferechtliche Genehmigung hinsichtlich der vorgesehenen
Umstellung von der fixen auf die gleitende Marktprämie
abzuwarten.29 Des Weiteren wurde ab dem Jahr 2023 das
Ausschreibungsvolumen für die Innovationsausschreibung
jährlich um zusätzliche 200 MW angehoben (vgl. § 28e
Abs. 2 EEG 2023). Dies entspreche dem gesetzgeberischen
Willen, insbesondere für den Zubau von Anlagenkombina-
tionen mit Speichern einen erhöhten Anreiz zu setzen, um
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24 So auch die Stiftung Umweltrecht in ihrer Stellungnahme im Aus-
schuss für Klimaschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)79, S. 10 f.

25 BT-Drs. 20/2656, S. 28.
26 Dafür plädierte etwa der Deutsche Städtebund in seiner Stellungnah-

me im Ausschuss für Klimaschutz und Energie mit der Begründung,
zuvor geförderte Kombinationen Eigenverbrauch/Resteinspeisung
und innovative Ideen würden ansonsten übermäßig benachteiligt,
Ausschuss-Drs. 20(25)64, S. 4.

27 Vgl. zu alledem BT-Drs. 2656, S. 35 f.
28 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 24.
29 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 24 f.



die Systemintegration der erneuerbaren Energien zusätzlich
zu unterstützen.30

Für die Ausschreibungen ab 2023 enthält das EEG 2023 zudem
einige weitere Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Re-
gierungsentwurf:

• Für Solaranlagen des ersten Segments hat sich die Flächen-
kulisse gegenüber dem Regierungsentwurf noch einmal et-
was verändert. So war hinsichtlich der sogenannten Seiten-
randstreifen schon im E-EEG 2023 vorgesehen, dass der
15-Meter-Korridor innerhalb der förderfähigen Fläche ent-
fallen solle. Im beschlossenen § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 lit. c
sublit. aa EEG 2023 ist nunmehr zusätzlich der Seitenstrei-
fen von 200 auf 500 Meter verbreitert worden.31

• Hinsichtlich der besonderen Solaranlagen ist im Gesetzge-
bungsverfahren ein weiterer Typus geschaffen worden: Ne-
ben Agri-, Parkplatz- und Moor-PV gibt es nunmehr in
§ 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 lit. c EEG 2023 auch Grünland-PV.32

Dabei soll es sich um Flächen handeln, die neben der Er-
richtung bzw. dem Betrieb der Solaranlagen gleichzeitig
landwirtschaftlich als Dauergrünland genutzt werden. Be-
stimmte Flächen sind jedoch ausgeschlossen (Moorboden,
Natura-2000-Gebiet i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG, Le-
bensraumtyp nach Anhang I der RL 92/43/EWG). Das Vor-
liegen der entsprechenden Voraussetzungen bzw. die Prü-
fung der entsprechenden naturschutzfachlichen Aus-
schlusskategorien muss bei Geboten für Grünland-Anlagen
per Eigenerklärung nachgewiesen werden.

• Eine weitere Änderung gab es im Gesetzgebungsverfahren
für schwimmende Solaranlagen (sogenannte Floating-PV):
Nachdem im Entwurf zum Wasserhaushaltsgesetz (E-WHG)
zunächst in § 36 Abs. 3 noch ein Mindestabstand solcher
Anlagen zum Ufer von 50 Metern vorgesehen war, ist das
nunmehr mit Art. 12 EEGÄndG tatsächlich beschlossene
WHG mit nur 40 Metern etwas weniger einschränkend.33

Bei der ebenfalls vielfach kritisierten Vorgabe, dass die An-
lage nicht mehr als 15% der Gewässerfläche bedecken darf,
ist es jedoch geblieben.

• Zuletzt wurden in den Regelungen für die Ausstellung der
Zahlungsberechtigung (vgl. §§ 38, 38a EEG 2023) verschie-
dene kleinere Änderungen vorgenommen. So entfällt z. B.
die Angabe, inwieweit es sich bei der Projektfläche (nicht)
um bauliche Anlagen handelt. Zudem wird durch eine
leichte Umstellung der Regelungen zur sogenannten Bieter-
kontinuität klargestellt, dass der Bieter zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme – und nicht mehr zwingend auch zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Zahlungsberechtigung – Be-
treiber der Solaranlage gewesen sein muss.

• Bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten
Segments haben sich im Wesentlichen die Gebotstermine
von zwei auf drei pro Jahr erhöht, um den Ausbau gleich-
mäßiger über das Jahr zu verteilen.34 Damit einher geht
eine andere Verteilung, sodass die Termine nun der 1. Fe-
bruar, 1. Juni und 1. Oktober sind, vgl. § 28b Abs. 1 EEG
2023. Zudem wurde in § 28b Abs. 3 EEG 2023 eine Rege-
lung ergänzt, nach der größere Aufdachprojekte von Bür-
gerenergiegesellschaften (die nach den oben dargestellten

Änderungen nun ebenfalls ausschreibungsfrei umgesetzt
werden können) künftig von den Ausschreibungsvolumina
abgezogen werden.

4. Änderungen bei der gesetzlichen Förderung von Solar-
anlagen

Auch für die gesetzliche Förderung von Solaranlagen (vgl.
§ 48 EEG 2023) hat sich einiges geändert:

• So wurde im Gesetzgebungsverfahren eine gänzlich neue
förderfähige Anlagenkategorie eingeführt. So sind künftig
auch Solaranlagen förderfähig, die auf Grundstücken er-
richtet werden, auf denen ein Wohngebäude steht, das
nicht für die Belegung mit Solaranlagen geeignet ist (z. B.
aufgrund des Denkmalschutzes oder eines Reetdaches). Die
Regelung findet jedoch nur im Innenbereich nach § 34
BauGB Anwendung, Grundstücke im Außenbereich bleiben
hiervon also ausgeschlossen. Zudem sind die hiernach för-
derfähigen Anlagen der Fläche (maximal Grundfläche des
Wohngebäudes) und der Leistung nach (maximal 20 kW)
begrenzt. Für die Anlagen der neuen Förderkategorie wird
hierbei jedoch nicht die erhöhte Aufdachvergütung ausge-
zahlt, sondern sie entspricht der Kategorie der Freiflächen-
anlagen sowie der sonstigen baulichen Anlagen.

• Zudem wurden in der gesetzlichen Förderung die gleichen
Änderungen an der Flächenkulisse vorgenommen wie im
Rahmen der Ausschreibung, namentlich die Erweiterung
des förderfähigen Seitenrandstreifens auf 500 Meter sowie
die Neueinführung der „besonderen“ Anlagenkategorie der
Grünland-PV (siehe zu beidem oben).

• Zudem wurde die Erweiterung der Bürgerenergie-Privile-
gierung durch Solaranlagen des zweiten Segments bei der
Bestimmung des anzulegenden Wertes für gesetzlich geför-
derte Anlagen mit Leistung über 1 MW in § 48 Abs. 1a S. 2
EEG 2023 gespiegelt. Auch hier bestimmt sich der anzule-
gende Wert künftig nach dem Durchschnitt aus den Ge-
botswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Ge-
bots für Solaranlagen ebendiesen Segments in dem der In-
betriebnahme vorangegangenen Kalenderjahr.

• Für Betreiber von Aufdachanlagen wurden die anzulegen-
den Werte – parallel zu den noch für 2022 erfolgten Än-
derungen (siehe oben) – noch einmal angepasst, indem die
„Grundvergütungssätze“ gegenüber dem E-EEG 2023 an-
gehoben und der sogenannte Volleinsspeisebonus etwas
abgesenkt wurde (vgl. § 48 Abs. 2 und 2a EEG 2023). Zu-
dem wurde auch hier die Neuregelung zur modifizierten
Anwendung der Anlagenzusammenfassungsregelung er-
gänzt, wie sie auch für im Jahr 2022 in Betrieb genommene
Aufdachanlagen eingeführt wurde (siehe oben).

III. Änderungen für die Windenergie35

Für Windenergieanlagen an Land, die vor dem 29. Juli 2022
einen Zuschlag in einer Ausschreibung erhalten haben, sieht
ein neu eingefügter § 100 Abs. 15 EEG 2021 n. F. die Mög-
lichkeit vor, dass die Bundesnetzagentur auf (formlosen) An-
trag die Realisierungsfrist einmalig um sechs Monate verlän-
gert. Hiermit sollen insbesondere pandemie- und kriegsbe-
dingten Lieferengpässen im Anlagenbau Rechnung getragen
werden. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass lediglich die
Realisierungsfrist im engeren Sinne verlängert wurde, nach
deren Ablauf der Zuschlag erlischt. Nicht verlängert wurde
jedoch die Frist für die Beginn des Vergütungszeitraums (vgl.
§ 36i EEG 2021) sowie die Pönalfristen (vgl. § 55 Abs. 1 EEG
2021), weswegen in wirtschaftlicher Hinsicht nach wie vor
ein starker Anreiz bestehen dürfte, die Anlagen so schnell
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30 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 33.
31 So gefordert in der Stellungnahme des bdew im Ausschuss für Kli-

maschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)69, S. 45, für eine Aus-
weitung zur Milderung des „Flächenkorsetts“ auch der BEE in seiner
Stellungnahme im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Aus-
schuss-Drs. 20(25)74, S. 14 f.

32 So vorgeschlagen in der Stellungnahme des bdew im Ausschuss für
Klimaschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)69, S. 43 f.

33 Die Einschränkung monierend auch der bdew in seiner Stellungnah-
me im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)
69, S. 48 und der VKU in seiner Stellungnahme im Ausschuss für
Klimaschutz und Energie, Ausschuss-Drs. 20(25)73, S. 27.

34 BT-Drs. 20/2656, S. 32.
35 Der entsprechende Abschnitt befindet sich in Hennig/Ekardt u. a.,

ZNER 2022, 195, 202-203.



wie möglich zu realisieren.36 Durch diese Regelungstechnik
wird die entlastende Wirkung der Fristverlängerung – die
immerhin Erschwernisse in der Projektrealisierung abfedern
soll, die seitens der Projektierer und Anlagenbetreiber bei Ge-
botsabgabe weder vorherzusehen, noch zu beeinflussen wa-
ren – aber freilich ein stückweit neutralisiert bzw. konterka-
riert.

Die beschlossenen Änderungen an den Regelungen für die
Windenergie ab 2023 sind gegenüber dem E-EEG 2023 quan-
titativ eher überschaubar, könnten teilweise im Detail aber
durchaus praktisch bedeutsam werden:

• Zum ersten sind hier die allgemein gültigen Änderungen
bei der Kommunalbeteiligung und der Bürgerenergie zu
nennen (siehe oben), die sich im Windbereich natürlich in
besonderem Maße auswirken.

• Zum Zweiten wurde (soweit ersichtlich ohne weitere Be-
gründung in den Gesetzgebungsmaterialien) in § 28 EEG
2023 ein neuer Absatz 3a eingefügt, in dem geregelt wird,
dass die Bundesnetzagentur das Ausschreibungsvolumen
für Windenergieanlagen an Land um bis zu 30 Prozent
erhöhen kann, wenn im vorangegangenen Kalenderjahr
der Ausbaupfad für Solaranlagen oder der gesetzlich vor-
gesehene Strommengenpfad unterschritten worden ist oder
der Bruttostromverbrauch schneller gestiegen ist, als bei
Berechnung der Ausbauziele zugrunde gelegt. Diese Rege-
lung wird „gespiegelt“ durch die Möglichkeit der Bundes-
netzagentur, das Ausschreibungsvolumen für Windener-
gieanlagen an Land um bis zu 30 Prozent zu verringern,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen mit „umge-
kehrten Vorzeichen“ vorliegen. Diese unmittelbare Ver-
knüpfung der Ausbaupfade der verschiedenen Technolo-
gien stellt ein Novum dar und es erstaunt umso mehr, dass
sich in den entsprechenden Drucksachen keine Begründung
hierzu findet.

• Die besonderen Regelungen zur sogenannten Südquote
werden nunmehr insgesamt aufgehoben (vgl. die Strei-
chung von § 36d EEG 2021 im EEG 2023). Bislang konnten
die Regelungen zur Bevorzugung der Südregion wegen feh-
lender beihilferechtlicher Regelung ohnehin nicht ange-
wendet werden. Stattdessen wurde mit dem EEG 2023 –
neben den erhöhten Ausschreibungsvolumina – ein neuer
Gütefaktor für besonders windschwache Standorte in der
Südregion eingeführt (so bereits im E-EEG 2023 vorgese-
hen). Diese neue Fördersystematik sei auch beihilferechtlich
besser genehmigungsfähig.37

• Eine weitere Neuregelung wurde in § 85a Abs. 2a EEG 2023
eingeführt. Hiernach kann die Bundesnetzagentur mittels
einer Festlegung den Ausschreibungshöchstwert nach
§ 36b EEG 2023 für Ausschreibungen im Folgejahr um
bis zu 10% erhöhen, wenn die für die Windenergie maß-
geblichen Rohstoffpreise – insbesondere etwa die Stahl-
preise – im Vorjahr insgesamt um mehr als 15% gestiegen
sind. Hiermit sollen unvorhergesehene Marktentwicklun-
gen und Lieferkettenproblemen abgefangen werden kön-
nen.38

• Zuletzt wurde für Kleinstanlagen mit einer Leistung bis
einschließlich 50 kW der neue Korrekturfaktor für wind-
schwache 50-Prozent-Standorte auch für Anlagen im ge-
samten Bundesgebiet pauschal für anwendbar erklärt (nicht
nur in der Südregion, wie für sonstige Windenergieanla-
gen), um deren höheren Stromgestehungskosten besser ab-
zubilden, vgl. § 46 Abs. 3 EEG 2023.39

IV. Änderungen für Biomasse40

Für Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse hat sich im
parlamentarischen Beratungsprozess nicht viel verändert:

• Einzig die Ausschreibungstermine für Biomasseanlagen in
den Jahren 2023 bis 2025 sind vom 1. März und 1. Septem-
ber auf 1. April und 1. Oktober verschoben worden, § 28c
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023.

• Ähnliches gilt für Biomethananlagen: Hier hat sich der ers-
te Ausschreibungstermin des Jahres vom 1. März auf den
1. April verschoben (§ 28d Abs. 1 EEG 2023), während der
zweite Termin am 1. September beibehalten wurde.

Die Anpassungen sollen der besseren unterjährigen Verteilung
der Ausschreibungstermine für die unterschiedlichen Techno-
logien und damit einer „effizienteren Ausnutzung“ der Res-
sourcen der Bundesnetzagentur dienen.41

V. Änderungen für dezentrale Energiekonzepte und ge-
setzliche Strompreisbestandteile42

Die Umbenennung des Energie-Umlagen-Gesetzes (EnUG) ins
Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) ist bereits oben angespro-
chen worden.

Eine entscheidende Änderung inhaltlicher Natur ist die end-
gültige Abschaffung der EEG-Umlage als Letztverbraucher-
umlage ohne Rückkehroption, ansonsten sind viele Regelun-
gen gegenüber dem Regierungsentwurf unverändert geblie-
ben. Die EEG-Umlage soll hingegen nicht mehr nur so lange
nicht erhoben werden, wie die zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel ausreichen. Vielmehr wurde die noch in § 10 Abs. 1
EnUG enthaltene Möglichkeit, die EEG-Umlage in einem sol-
chen Fall wiedereinzuführen, ersatzlos gestrichen. Für dezen-
trale Energiekonzepte oder Eigenverbrauch galt die EEG-Um-
lage schon nach dem Gesetzentwurf aufgrund der neuen Er-
hebungssystematik (Anknüpfung an Netzentnahme) dauerhaft
nicht mehr, nun ist sie auch für Netzentnahmen dauerhaft und
ohne Rückkehroption abgeschafft.

Weitere Änderungen – neben verschiedenen Neuerungen im
Zusammenhang mit der Abrechnung und Kostenwälzung zwi-
schen den beteiligten Netzbetreibern und der Bundesrepublik
Deutschland – betreffen etwa die Regelung zu Grünem Was-
serstoff in § 26 EnFG, in der nunmehr eine „Rückübertragung“
der Regelungen zu den Anforderungen an Grünen Wasserstoff
in eine Rechtsverordnung nach § 93 EEG 2023 geregelt wird.
Bei der Umlagenbegrenzung für elektrisch betriebene Busse im
Linienverkehr wurde zudem eine generelle Begrenzung auf
den Rahmen sogenannter De-Minimis-Beihilfen aufgenom-
men (vgl. § 38 EnFG).

VI. Neues Ausschreibungssegment für Wasserstoffprojekte

Zusätzlich zu dem bereits im E-EEG 2021 geplanten neuen
Ausschreibungssegment für sogenannte „innovative Konzepte
mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung“ (vgl. §§ 28d, 39o,
88e EEG 2021 n. F.) wurde im Gesetzgebungsverfahren nun-
mehr noch ein weiteres neues Ausschreibungssegment ins EEG
2021 aufgenommen, namentlich die „Ausschreibungen zur Er-
zeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff“ (vgl. §§ 28e,
39p, 39q, 88f EEG 2021 n. F.). Beide neuen Ausschreibungs-
segmente werden auch im EEG 2023 fortgeführt. Ergänzend zu
den Neuregelungen wurde in § 3 Nr. 27a EEG 2021 n. F. eine
Legaldefinition des Begriffs „Grüner Wasserstoff“ aufgenom-
men, wobei diese in materieller Hinsicht im Wesentlichen auf
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36 So ausdrücklich auch BT-Drs. 20/2656, S. 28 f.
37 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 25.
38 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 26.
39 Vgl. hierzu BT-Drs. 20/2656, S. 34.

40 Der entsprechende Abschnitt befindet sich in Hennig/Ekardt u. a.,
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die Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 93 EEG
2021 referenziert.

Das neue Ausschreibungssegment soll gezielt Anlagen zur
Stromerzeugung aus Wasserstoff fördern, also anders als die
schon im Regierungsentwurf enthaltenen Ausschreibungen für
„innovative Konzepte“ keine Anlagenkombinationen erfassen,
in denen Primärerzeugungsanlagen mit Einrichtungen zur
Wasserstoffherstellung kombiniert werden, sondern erst bei
der Stromerzeugung ansetzen. Hierbei wurde indes eine Rege-
lung ergänzt, nach der ein etwaiger Zahlungsanspruch für
Strom aus Grünem Wasserstoff nur für den Anteil der in einem
Kalenderjahre erzeugten Strommenge besteht, der einer Be-
messungsleistung der Anlage von höchstens 10% der instal-
lierten Leistung der Anlage entspricht, vgl. § 39q EEG 2021
n. F.

Die neu eingeführten Ausschreibungen für Anlagen zur
Stromerzeugung aus Grünem Wasserstoff sollen erstmalig
zum 15.12.2023 sowie von 2024 bis 2026 jeweils zum 01.06.
und zum 01.12. stattfinden. Die Förderung soll hier also zu-
nächst bis zum Jahr 2026 befristet sein. Das jährliche Aus-
schreibungsvolumen soll 2023 800 MW, 2024 1000 MW, 2025
1200 MW und 2026 1400 MW betragen, wobei eine Nachho-
lung der im Vorjahr nicht bezuschlagten Mengen vorgesehen
ist, vgl. zu alledem § 28e EEG 2021 n. F.

In § 88f EEG 2021 n. F. findet sich die Verordnungsermächti-
gung, nach der die Bundesregierung ohne Zustimmung des
Bundesrats die Ausschreibungen für die Stromerzeugung aus
Grünem Wasserstoff näher konkretisieren kann. Ergänzend
wurde in § 93 EEG 2021 n. F. die Verordnungsermächtigung
zur Konkretisierung der Anforderungen an Grünen Wasser-
stoff wieder „reaktiviert“. Hiermit sollen insbesondere auch
die Regelungen, die die EU-Kommission im derzeit in Finali-
sierung befindlichen Delegierten Rechtsakt zur Konkretisie-
rung der EU-rechtlichen Anforderungen an Grünen Wasser-
stoff festlegen wird, berücksichtigt und umgesetzt werden.43

Ob diese Regelungen in der Gesamtschau ausreichen, um den
politisch angestrebten Markthochlauf von Grünem Wasser-
stoff auch wirklich effektiv anzureizen, bleibt abzuwarten. Je-
denfalls die erwartbaren Einschränkungen bei der Projektge-
staltung in der konkreten Verordnungsgestaltung sowie die
Beschränkung der Förderoptionen auf eine recht restriktive
Höchstbemessungsleistung lassen hieran vielerorts sicherlich
gewisse Zweifel aufkommen.

D. Änderungen im WindSeeÄndG

Die für das WindSeeÄndG im Verhältnis zum Regierungsent-
wurf vorgesehenen Änderungen betreffen in erster Linie das
Ausschreibungsdesign. Nach wie vor soll bei der Ausschrei-
bung zwischen zentral voruntersuchten und nicht vorunter-
suchten Flächen unterschieden werden, allerdings wurden die
Verfahren kurzfristig noch einmal stark verändert.

Während im Regierungsentwurf noch die Einführung von Dif-
ferenzverträgen vorgesehen war, mit denen für zentral vorun-
tersuchte Flächen die Finanzierungskosten der Windparks in
Zeiten geringer Marktpreise kompensiert („positive“Marktprä-
mie wie aktuell üblich) und andersherum, in Zeiten hoher
Marktpreise, über der gesetzlich vorgesehenen Renditeerwar-
tung liegende Gewinne des Anlagenbetreibers abgeschöpft
werden sollten („negative“ Marktprämie, die ein Novum ge-
wesen wäre und insgesamt hoch umstritten ist), ist dieser Me-
chanismus in der Neufassung nun nicht mehr in dieser Form
vorgesehen. Auch im EEG ist nunmehr keine Verordnungser-
mächtigung für eine „symmetrische“ Marktprämie mehr vor-

gesehen ist, womit das hoch umstrittene Thema „Contracts for
Difference“ oder „negative Marktprämie“ vorerst wieder vom
Tisch scheint. Für zentral voruntersuchte Flächen gelten künf-
tig die §§ 50 ff. WindSeeÄndG n. F., das heißt es findet eine
qualitative Bewertung und Bezuschlagung der Gebote nach
einem Punktesystem statt.

Auch hat sich das Ausschreibungsdesign für nicht zentral vor-
untersuchte Flächen stark geändert: Ursprünglich sollte hier
der Zuschlag anhand zahlreicher qualitativer Kriterien durch
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) er-
folgen, zu denen neben der Höhe des Gebotswertes beispiels-
weise auch der Energieertrag sowie die Vereinbarkeit der An-
lage mit Natur- und Artenschutz (z. B. durch Kriterien wie den
mit der eingesetzten Gründungstechnologie verbundenen
Schallbelastungen und Versiegelung des Meeresbodens oder
der Recyclingfähigkeit der Rotorblätter) zählt.44 Diese Kriterien
wurden modifiziert und gelten nunmehr ausschließlich für
zentral voruntersuchte Flächen. Neu hinzugekommene Krite-
rien sind der Dekarbonisierungsgrad sowie der Beitrag zur
Fachkräftesicherung (vgl. § 53 Abs. 1 WindSeeÄndG n. F.).
Für nicht zentral voruntersuchter Flächen richtet sich die Aus-
schreibung gemäß den §§ 16-25 WindSeeÄndG n. F. nach
einem dynamischen Gebotsverfahren. Danach erteilt die
BNetzA zunächst auf jeder ausgeschriebenen Fläche dem Ge-
bot mit dem niedrigsten Gebotswert den Zuschlag (vgl. § 20
Abs. 1 WindSeeÄndG n. F.). Haben für eine Fläche mehrere
Bieter Gebote mit einem Gebotswert von 0 Cent pro Kilowatt-
stunde abgegeben, führt die Bundesnetzagentur für diese Flä-
che ein weiteres Gebotsverfahren durch (dynamisches Gebots-
verfahren, vgl. § 21 Abs. 1 WindSeeÄndG n. F.).

Die Ausschreibung voruntersuchter Flächen soll jährlich zum
Gebotstermin am 01.08., die nicht voruntersuchter Flächen
zum Gebotstermin am 01.06. erfolgen (vgl. § 2a Abs. 3 und 4
WindSeeÄndG n. F.). Eine Senkung der Sicherheitsleistungen
ist dabei nach wie vor nur für zentral voruntersuchte Flächen
(Gebotsmenge multipliziert mit 100 Euro pro kW installierter
Leistung, vgl. § 32 Abs. 1 WindSeeÄndG n. F.) vorgesehen,
wohingegen die Sicherheitsleistung bei nicht zentral vorunter-
suchten Flächen erhöht bleibt (Gebotsmenge multipliziert mit
200 Euro pro kW installierter Leistung, vgl. § 52 Abs. 1 Wind-
SeeÄndG n. F.).

E. Zwischenbilanz und Zuspitzung durch das LNG-
Beschleunigungsgesetz

Bereits im ursprünglichen ZNER-Artikel wurde dargelegt, dass
gemessen an der rechtsverbindlichen Pariser 1,5-Grad-Grenze
aus Art. 2 Abs. 1 Paris-Abkommen ein Treibhausgas-Restbud-
get für Deutschland entweder gar nicht mehr oder nur noch in
minimalem Umfang besteht. Auf dieser Basis wurde konsta-
tiert, dass die geplanten Reformschritte im Energierecht zwar
oft in die richtige Richtung weisen, jedoch dem verbindlichen
Ziel weiterhin nicht gerecht werden. Diese Einschätzung bleibt
angesichts der – wie gesehen – detailreichen, aber doch die
grundsätzliche Ausrichtung keinesfalls klimapolitisch massiv
nachschärfenden Ausrichtung der letztendlich im Gesetzge-
bungsverfahren zum Osterpaket gefundenen Form bestehen.
Eine Verschärfung erfährt die Diagnose indes dadurch, dass
parallel zum – wiewohl noch nicht ausreichenden, zu sehr auf
den Stromsektor beschränkten und überdies noch zu wenig
europäischen (dazu siehe den letzten Abschnitt) – Hochfahren
der erneuerbaren Energien zugleich das Hochfahren einer neu-
en fossilen Brennstoffquelle in Aussicht steht in Gestalt von
LNG45:
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Infolge sich reduzierender Gaslieferungen aus Russland droht
in Deutschland bekanntermaßen eine Energiekrise. Die Bun-
desregierung möchte die wegfallenden Energiemengen nur
sehr bedingt durch Einsparungen oder erneuerbare Energien
und zu einem wesentlichen Teil durch den Import von Flüssig-
erdgas (Liquid Natural Gas, kurz LNG) ersetzen. Im Zentrum
dieser Bemühungen steht das LNG-Beschleunigungsgesetz
(LNGG),46 mit dem Genehmigungsverfahren für sowohl
schwimmende als auch ortsfeste Anlagen sowie deren Anbin-
dungsleitungen zum Gasfernleitungsnetz beschleunigt werden
sollen (§ 1 Abs. 2 LNGG). Zugleich sieht das Gesetz vor, „dass
die Genehmigungen für die LNG-Anlagen in Übereinstim-
mung mit den deutschen Klimazielen bis spätestens zum
31. Dezember 2043 befristet werden. Ein Weiterbetrieb dieser
Anlagen über diesen Zeitpunkt hinaus kann nur für klimaneu-
tralen Wasserstoff und dessen Derivate genehmigt werden“
(vgl. § 5 Abs. 2 LNGG)47. Auch wurden bereits Maßnahmen
zum Ausbau der LNG-Infrastruktur getroffen, wie die Bundes-
regierung in ihrem Zweiten Fortschrittsbericht skizziert.48 Da-
zu gehört neben der Anmietung von mittlerweile vier schwim-
menden LNG-Terminals (Floating Storage and Regasification
Terminals, FSRU) über die Unternehmen RWE und Uniper
auch die Planung von drei Landterminals in Wilhelmshaven,
Brunsbüttel und Stade.

I. Überdimensionierter Ausbau, Hemmnis für grünen
Wasserstoff, Klimafolgen

Kritik an der deutschen LNG-Politik entzündet sich bereits an
ihrer Dimensionierung. Nach Ansicht des BMWK würden die
geplanten LNG-Kapazitäten das russische Gasvolumen nicht
überschreiten.49 Wegen steigender Preise und sinkenden Be-
darfs hatten sich die russischen Gasimporte in Deutschland
indes schon in der ersten Jahreshälfte 2022 stark reduziert.
In den kommenden Jahren dürfte die Nachfrage nach Erdgas
weiter sinken. Ursache hierfür ist u. a. die Klimaschutzpolitik,
die primär auf Verteuerung bzw. Verknappung fossiler Brenn-
stoffe setzt. Nach Berechnungen der Internationalen Energie-
agentur (IEA) wird im Jahr 2022 ein Rückgang der globalen
Gasnachfrage um 1% erwartet, in Europa sogar um 6%. Die
Potenziale von Einsparungsmaßnahmen werden dabei noch
nicht einmal berücksichtigt und letztlich auch nicht die ab-
sehbar anziehende Energiepolitik in adäquatem Umfang.50

Von vielen Expert*innen wird die Notwendigkeit des Baus zu-
sätzlicher LNG-Terminals an Land zudem in Frage gestellt.51

Schon heute existieren zahlreiche LNG-Neubauprojekte, mit
denen die Energieversorgung gesichert werden könnte, bevor
die geplanten Landterminals in Deutschland in Betrieb ge-
hen.52

Auch erhöht der zusätzliche Aufbau von am Ende nicht benö-
tigter Kapazitäten die Gefahr von „stranded investments“.53

Ausgehend von der Annahme, dass bei einer sich verschärfen-
der Klimapolitik die Nachfrage nach Kohle, Öl und Gas sinken
wird, werden neue fossile Infrastrukturen nicht bis zum Ende
ihrer technischen Lebenszeit betrieben werden können, sodass
eine Amortisierung nicht möglich ist. Dies führt zu massiven
finanziellen Risiken.54 Anderseits ist das Vertrauen in den
Fortbestand fossiler Infrastrukturen noch immer hoch.55 Dies
liegt in regulatorischer Fehlsteuerung bzw. dem Inaussichtstel-
len von Entschädigungszahlungen begründet.56

Die im LNGG auf das Jahr 2043 datierte Laufzeit von LNG-Ter-
minals (vgl. § erschwert zudem die Transition hin zu erneuer-
baren Technologien: Zum einen wird die Nutzung von fossilem
Erdgas für die nächsten zwei Dekaden festgeschrieben. Zum
anderen ist technisch noch nicht geklärt, wie zeitnah eine Um-
rüstung von LNG-Terminals für den Import von treibhausgas-
freien Substanzen57 möglich ist. Die Konversion eines LNG-Ter-
minals ist nur mit großem Aufwand und mangels bestehender
Geschäftsmodelle unter Inkaufnahme finanzieller Risiken
denkbar.58 Teilweise wird die Umrüstung gar als technisch un-
möglich betrachtet.59 Vor diesem Hintergrund erscheint es
denkbar, dass Anlagenbetreiber ihr Geschäftsmodell so lange
wie möglich auf den Import von Flüssigerdgas ausrichten wer-
den. Eine Umstellung von LNG-Terminals auf den Import von
grünem Wasserstoff und Derivaten vor 2043 ist dagegen eher
unwahrscheinlich bzw. durch das LNGG nicht verbindlich vor-
gesehen. Die LNG-Politik der Bundesregierung ist damit nicht
nur überdimensioniert; auch gefährdet sie den Hochlauf von
grünem Wasserstoff und seinen Derivaten. Die nationale Was-
serstoffstrategie sieht vor, dass ab dem Jahr 2025 verstärkt grü-
ner Wasserstoff und -derivate nach Deutschland importiert
werden sollen. Nach und nach soll Erdgas durch erneuerbar
basierte Anwendungen ersetzt und so v. a. die Industrie, als eine
der größten Gasverbraucher, defossilisiert werden.60 Der ver-
stärkte Import von Flüssigerdgas steht dem entgegen.

Wenn, dann läge es ggf. näher, von Anfang an Terminals für
den Import von grünem Wasserstoff und dessen Derivaten zu
errichten.61 Ab dem Jahr 2025 könnten dann – wie im Förder-
programm H2Global, das in der Nationalen Wasserstoffstrate-
gie verankert ist, geplant – erste Mengen an grünem Wasser-
stoff und Derivaten importiert werden. Im Rahmen von
H2Global sind bereits ab 2024 erste Importe vorgesehen.62
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Entgegen der weit verbreiteten Annahme, eine klimafreundli-
che Alternative zu Kohle zu sein,63 wurde die Treibhausgas-
bilanz von (Flüssig-)Erdgas insofern lange Zeit unterschätzt.
Tatsächlich zeigen mehrere Studien, dass der „Klimavorteil“
von Gas gegenüber Kohle marginal ist.64 Ursache hierfür sind
sog. Methan-Leckagen, also das Ausströmen von in Erdgas
enthaltenem Methan vor der eigentlichen Verbrennung. Ak-
tuelle Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass der Methan-
ausstoß im Zusammenhang mit der Verbrennung von Erdgas
bisherige Annahmen um ein Vielfaches übersteigt.65 Dies ist
aber weniger ein generelles Phänomen, sondern hängt mit der
individuellen technischen Gestaltung des jeweiligen Gastrans-
portsystems zusammen.66 Auch wenn es sich hierbei nur um
Ausreißer handelt, könnten vor dem Hintergrund eines immer
schmaler werdenden THG-Budgets auch strikte Leakage-Kon-
trollen die zügige Reduktion von Erdgas nicht kompensieren.
Dies umso mehr, da der Treibhauseffekt von Methan um ein
Vielfaches höher ist als der von CO2

67 und damit – bei künftig
erhöhtem Erdgasverbrauch – klimatische Kipppunkte schon
früher als erwartet erreicht werden könnten.68 Damit muss
das Narrativ von Erdgas als „Brückentechnologie“ – wie es
im öffentlichen Diskurs vermehrt und erneut auch im Zusam-
menhang mit dem LNGG verwendet wird – überdacht werden:
Damit wird hierdurch die irreführende Annahme erzeugt, Erd-
gas stelle eine klimafreundliche Variante zu anderen fossilen
Energieträgern da, womit sein – möglicherweise auch länger-
fristiger Einsatz – gerechtfertigt sei. Durch dieses Missver-
ständnis kommt es zu Fehlinvestitionen in Technologien, die
bei konsequenter Klimapolitik ihre Amortisationszeit wahr-
scheinlich nicht überleben werden. Die Fehlallokation von Ka-
pital in fossile Infrastrukturen führt zugleich zu einer Ver-
schleppung der Energiewende – und dies in einer Situation,
in der von einem substanziellen Restbudget wie gesehen gar
nicht mehr die Rede sein kann.

II. Verfassungs- und europarechtliche Aspekte

Bei alledem wirft auch die Verfassungs- und Europarechts-
konformität des LNGG Fragen auf. Mit dem Gesetz sollen
Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt wer-
den – dies auf Kosten von Beteiligungs- und Klagerechten,
was u. a. die verfassungsrechtliche Rechtsweggarantie und die
völkerrechtlichen Vorgaben der Aarhus-Konvention heraus-
fordert. Konkret soll die Öffentlichkeit im Genehmigungspro-
zess faktisch ausgeschlossen (vgl. 5 Abs. 1 Nr. 2 LNGG: Ver-

kürzung der Einwendungsfrist auf eine Woche), der Natur-
schutz eingeschränkt (vgl. § 4 LNGG, „Ausnahme von der
Umweltverträglichkeitsprüfung“) und der Rechtsweg bei Kla-
gen gegen entsprechende Vorhaben verkürzt werden (vgl.
§ 12 LNGG: Zuständigkeit des BVerwG) . Als Rechtferti-
gungsgrund wird die Eilbedürftigkeit der LNG-Terminals be-
nannt, die aber jedenfalls für Land-Terminals verneint wer-
den muss. Denn wie dargelegt können diese aus technischen
Gründen erst in einigen Jahren in Betrieb gehen, womit sie
zur kurzfristigen Energieversorgung keinen Beitrag leisten
werden.69

Letztlich widerspricht der LNG-Ausbauplan nicht nur der Pa-
riser 1,5-Grad-Grenze. Er ist auch klimaverfassungsrechtlich
unhaltbar. Nach dem BVerfG-Klima-Beschluss darf das natio-
nale Restbudget – soweit noch vorhanden – nicht bereits in
den kommenden Jahren weitgehend aufgezehrt sein.70 Bei
einem verstärkten Import von Flüssigerdgas ergibt sich jedoch
genau dies.

F. Anpassungen im Gebäudesektor und bei der
Energiesicherheit

Im Sinne des Paris-Ziels zu begrüßen ist grundsätzlich, dass
durch das Osterpaket eine bereits seit langem avisierte Ände-
rung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) umgesetzt wird71,
durch welche für Neubauten der Effizienzstandard 55 einge-
führt wird (vgl. § 15 GEG). Dies wäre bezüglich erwartbarer
Lock-In-Effekte und der Orientierung am 1,5-Grad-Pfad schon
weit früher angezeigt gewesen (sofern man nicht, s. u., auf
einen deutlich effektivierten Emissionshandel als Instrument
zurückgreift).72 Außerdem wird in § 22 Abs. 2 GEG der Primär-
energiefaktor für Großwärmepumpen abgesenkt, welche in
Fernwärmenetze einspeisen, um so die Dekarbonisierung der
Fernwärme zu beschleunigen. Versäumt wurde allerdings, die
Anforderungen an den Wärmeschutz zu verschärfen, womit
Potenziale, eine Erhöhung der Energieeffizienz über die Ge-
bäudehülle zu steigern, verschenkt werden. Zu Bestandsbau-
ten – dem eigentlich wesentlichen Bereich der Wärmewende –
wurden keinerlei neue Regelungen in das neue GEG aufge-
nommen. Das neue GEG soll am 01.01.2023 in Kraft treten;
weitere Nachschärfungen wären nach dem Gesagten nahelie-
gend.

Nachdem die gesetzten – bereits mit dem Paris-Ziel völlig in-
kompatiblen, weil ein großes Restbudget voraussetzenden –
Ziele der Bundesregierung in den Sektoren Gebäude und Ver-
kehr zum Klimaschutz gemäß dem KSG verfehlt wurden, pla-
nen das BMWK, das BMWSB sowie das BMDV weitere Sofort-
maßnahmen zum Klimaschutz. Ein Klimaschutz-Sofortpro-
gramm über alle Sektoren hinweg ist jedoch vorerst geschei-
tert, lediglich für Gebäude und Verkehr liegen konkrete pro-
grammatische Vorschläge vor.73 In diesem Rahmen soll der
Einbau neuer Gasheizungen ab 2024 verboten werden. Neue
Heizungen sollen ab diesem Zeitpunkt mit mindestens 65%
erneuerbarer Energien arbeiten. Auch sollen weitere Bundes-
mittel für Sanierungen, Neubauten und Fernwärme bereitge-
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stellt werden. Unter anderem sollen Fernwärmenetze stärker
auf den Betrieb mit EE und Abwärme umgestellt werden. Dies
würde eine weitere Änderung des GEG nach sich ziehen.74

Auch hier bleiben lange notwendige Änderungen des GEG
insbesondere mit Blick auf den besonders klimaschädlichen
Gebäudebestand aus. Insbesondere Mindesteffizienzstandards
für den Gebäudebestand hätten eingeführt werden müssen.75

Des Weiteren soll auch ein Gesetz zur verpflichtenden kom-
munalen Wärmeplanung eingeführt werden. Dies ist grund-
sätzlich zu begrüßen, da auf kommunaler Ebene ggf. beson-
ders wirksam die Energieeinsparpotenziale abgeschätzt wer-
den können.76 Die genaue Ausgestaltung der für all dies not-
wendigen Gesetzesänderungen ist indes noch vollkommen of-
fen.77

Ambivalent bleiben auch die (jenseits des LNGG) ergriffenen
Maßnahmen zur Herstellung von mehr Energiesicherheit
(jenseits hier nicht diskutierter mehr informeller Maßnahmen
wie Verbraucheraufklärung). Insofern ist eine erhebliche An-
zahl durchaus disparater Maßnahmen anzutreffen. Durch
eine Neufassung des § 14a EnWG wird z. B. der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) die Verantwortung für die Spitzenglättung
im Stromnetz übertragen. Gemäß der Neuformulierung kann
die BNetzA bundeseinheitliche Regelungen treffen, nach de-
nen Verteilnetzbetreiber und deren Abnehmer verpflichtet
sind, nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur Vereinba-
rungen über die netzorientierte Steuerung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen abzuschließen.78 Diese Neuregelung
ist grundsätzlich zu begrüßen, da in einem klimafreundli-
chen Stromnetz der Fokus stärker auf dezentrale und volatil
produzierende EE-Anlagen und Entnahme- sowie Einspeise-
aktivitäten nach (steuerbarer) Nachfrage gesetzt werden
muss.79

Bereits am 22.05.2022 ist zudem das Energiesicherungsgesetz
(EnSiG) in einer novellierten Fassung in Kraft getreten. Wei-
tere Veränderungen sind am 12.07.2022 in Kraft getreten.
Grund für die Änderungen ist die angespannte Lage auf dem
Gasmarkt aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges
von Russland auf die Ukraine, der schlimmstenfalls zu einer
Gefährdung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung füh-
ren könnte. Aus diesem Grund wurde in das EnSiG die Mög-
lichkeit eingeführt, Unternehmen der kritischen Infrastruktur
der Energieversorgung zeitweise unter eine Treuhandverwal-
tung zu stellen. Als ultima ratio wird auch die Möglichkeit der
Enteignung eingeführt. Die Stilllegung von Gasspeichern wird
für die Zukunft unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Auch
Preisveränderungen können von den Gaslieferanten entlang
der Lieferkette weitergegeben werden.80

Um sich weiter für den Winter zu wappnen und einer Gefähr-
dung der Versorgungssicherheit durch verminderte russische
Gaslieferungen entgegenzuwirken, legte das BMWK am
21.07.2022 außerdem ein Energiesicherungspaket vor. Die da-
rin enthaltenen Maßnahmen sollen nun Schritt für Schritt
rechtlich umgesetzt werden. Die Gasspeicher sollen in diesem
Wege bis November 2022 einen Füllstand von 95% erreichen.
Gemäß einer Verordnung auf Basis des Ersatzkraftwerkebe-
reithaltungsgesetzes können außerdem Steinkohlekraftwerke
befristet an den Markt zurückkehren, um so den Verbrauch
von Erdgas in der Stromerzeugung möglichst gering zu halten.
Im Wege des Energiesicherungspakets soll nun auch die Rück-
kehr der Braunkohlereserve an den Strommarkt ermöglicht
werden, wobei diese durch eine noch zu erlassende Gasein-
sparverordnung flankiert werden soll, um die unnötige Ver-
stromung von Erdgas zu verhindern. Das eine wie das andere
ist indes aus Klimaschutzperspektive kein dauerhaft gangbarer
Weg. Immerhin sieht das Energiesicherungspaket jedoch auch
einen stärkeren Einsatz von erneuerbaren Energien zur Über-
windung der Gasknappheit vor, wie immer dies jenseits des
Osterpakets und der GEG-Reform konkret geschehen soll.
Auch zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen auf Basis des
§ 30 des novellierten EnSiG befinden sich in Planung. Einer-
seits wird ein Gasauktionsmodell eingeführt, wobei Lieferan-
ten Gasmengen auf einer Aktionsplattform bereitstellen kön-
nen, die bei Gasengpässen von der Marktgebietsverantwort-
lichen im deutschen Gasmarkt Trading Hub Europe (THE) ab-
gerufen werden können. Weitere Energieeffizienzmaßnahmen
betreffen Betriebe, öffentliche Gebäude und Wohngebäude. So
soll etwa für Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung der
Austausch ineffizienter, ungesteuerter Heizungspumpen ver-
bindlich werden, in öffentlichen Gebäuden sollen bestimmte
Bereiche, in denen man sich nicht lange aufhält, unter be-
stimmten Bedingungen nicht beheizt werden und die Behei-
zung privater Pools während der Heizperiode untersagt wer-
den.81

G. Ausblick: EU-rechtliche Klimawende und Ener-
giesicherheit

In der Summe besteht nach alledem kein Anlass, den aktuel-
len deutschen Energierechtsreformen eine andere Beurteilung
zu geben, als dies im ursprünglichen Osterpaket-Aufsatz ge-
schehen ist. Für die rechtsverbindliche 1,5-Grad-Grenze blei-
ben die Bemühungen trotz aller nach vorne weisenden As-
pekte letztlich nicht ausreichend, wobei bereits deutlich wur-
de, dass damit neben den völkerrechtlichen auch die klima-
verfassungsrechtlichen Vorgaben verletzt werden.82 Es wurde
an anderer Stelle83 allerdings bereits aufgezeigt, dass im Lich-
te der Faktenlage und der verfassungsrechtlichen Verpflich-
tung zu deren Berücksichtigung ein Bemühen Deutschlands
um eine primär (aus diversen Gründen wirksamere) europäi-
sche Klimaschutz-Lösung geschuldet ist, und zwar insbeson-
dere in Gestalt eines Emissionshandels, der im Vergleich zu
den Fit-for-55-Vorschlägen der EU-Kommission noch deut-
lich ambitionierter gestaltet wird. Insofern fällt zum Ab-
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schluss der Blick auf den aktuellen Stand der EU-energie-
rechtlichen Reformbemühungen, die wiederum parallel den
Klimaschutz und die Reaktion auf den Ukraine-Krieg zur
Grundlage haben.

Nach einer teilweisen Ablehnung der Vorschläge für eine
Überarbeitung des EU-Emissionshandel im Strombereich so-
wie einer Ausweitung des Zertifikathandels auf die Sektoren
Gebäude und Verkehr durch das EU-Parlament am
08.06.2022 folgte eine Zurückverweisung der Vorschläge an
den Umweltausschuss. Am 22.06.2022 wurde erneut abge-
stimmt, und die Vorschläge zur Anpassung des Emissionshan-
dels wurden weitgehend angenommen. Die Emissionen im bis-
herigen ETS 1 sollen nunmehr bis 2030 um 63% im Vergleich
zum Jahr 2005 reduziert werden. Vorher betrug das Redukti-
onsziel lediglich 43%. Beginnend im Jahr 2027 soll die Zu-
teilung freier Zertifikate im ETS 1 bis zum Jahr 2032 auslau-
fen. Die Zuteilung freier Zertifikate an die Industrie war eine
der großen Schwachstellen des bisherigen ETS.84 Der lineare
Reduktionsfaktor soll ab 2024 schrittweise auf bis zu 4,6%
angehoben werden. Auch ein CO2-Grenzausgleichsmechanis-
mus wird geschaffen, der ab 2030 in allen Sektoren greifen
soll. Es wird ferner ein separater ETS 2 für die Sektoren Ge-
bäude und Verkehr geschaffen, wobei privater Autoverkehr
und Gebäude nicht vor 2029 in diesen Emissionshandel ein-
bezogen werden sollen. Auch einem sozialen Klimafonds zum
Ausgleich von Nachteilen durch den neuen Emissionshandel
hat das EU-Parlament zugestimmt.85 In ihren Ansätzen sind
die Änderungen des ETS1 sowie die Einführung des ETS2 zwar
ein Schritt nach vorn, weil das System verbreitert und zugleich
vom Cap her ambitionierter wird. Letztlich geht der Kompro-
miss, der im EU-Parlament gefunden wurde, jedoch nicht weit
genug, um mit einem 1,5-Grad-Pfad vereinbar zu sein86: Null-
emissionen müssten zeitnah und nicht 2050 erreicht werden,
es müssten konsequent die Altzertifikate gestrichen werden
und Schlupflöcher etwa bezüglich des internationalen Kohlen-
stoffmarktes geschlossen werden, und es müsste ein weiterer
ETS für tierische Produkte auf der Ebene von Schlachthöfen
und Molkereien etabliert werden.

Konterkariert werden könnte der neue Emissionshandel außer-
dem durch den REPowerEU-Plan der EU-Kommission, der be-
reits im Mai 2022 bekanntgemacht wurde.87 Gemäß der Kom-
mission soll durch REPowerEU die europäische Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch verringert wer-
den, indem der Übergang zu sauberen Energien beschleunigt
wird und die Widerstandsfähigkeit des Energiesystems ge-
stärkt wird. REPowerEU setzt die Umsetzung der im Fit-for-
55-Paket aus dem Jahr 2021 geplanten Maßnahmen voraus.88

REPowerEU enthält zahlreiche Maßnahmen zur Energieeffi-
zienz, der Beschleunigung der Energiewende und der Diversi-
fizierung der Energieeinfuhr. Dabei wird bereits von amtlicher

Seite vermerkt, dass nur rund ein Zehntel der kalkulierten
Kosten als von der EU selbst beizusteuern eingestuft werden.89

Auswirkungen auf den neuen Emissionshandel könnte der RE-
PowerEU-Plan haben, wenn – wie von der Kommission vor-
geschlagen – eine Finanzierung über den Verkauf von Zerti-
fikaten aus der Markstabilitätsreserve (MSR) des ETS1 vorge-
nommen würde. Denn diese Zertifikate wurden in die MSR
aufgenommen, um wenigstens in begrenztem Umfang die Alt-
zertifikate zu reduzieren. Überdies müsste im Rahmen von
REPowerEU zwingend auf die Investition in LNG-Terminals
oder weitere Gasinfrastruktur verzichtet werden; Einnahmen
aus dem Emissionshandel in weitere fossile Energieträger zu
investieren, wäre dem Ziel des Emissionshandels diametral
entgegengesetzt.

Dazu ergeben sich weitere aktuelle Entwicklungen. Passend
zum deutschen Energiesicherungspaket ist auf EU-Ebene am
26.07.2022 ein Gasnotfallplan beschlossen worden. Der EU-
weite Gasverbrauch soll durch diesen Plan zwischen dem
01.08.2022 und dem 31.03.2023 um 15% im Vergleich zu
den fünf vorangegangenen Jahren im selben Zeitraum redu-
ziert werden. Dieses Ziel ist jedoch bisher freiwillig. Nur unter
Einhaltung erheblicher Hürden kann EU-weit ein Sparzwang
beschlossen werden. Überdies gelten zahlreiche Ausnahmen
für mehrere Mitgliedstaaten. Deutschland wird aufgrund sei-
ner energieintensiven Industrie, gemessen an dem Plan, mehr
als 20% sparen müssen.90 Dies könnte auch klimapolitisch
einen Fortschritt bedeuten, was jedoch dann nicht der Fall
wäre, wenn stattdessen andere fossile Energieträger aktiviert
würden.

Es bleibt nach alledem – wie nunmehr durch die Einbezie-
hung von LNG und Gebäuden stärker akzentuiert und an-
hand der Modifikationen im Gesetzgebungsverfahren über-
prüft werden konnte – bei dem grundsätzlichen Befund, dass
energierechtlich (national und europäisch) gerade einiges in
die richtige Richtung geht und dies doch nicht für das Paris-
Ziel ausreicht. Das Osterpaket erscheint vordergründig der
radikale Auftakt für eine rasche Energiewende zu sein. Die
Stromproduktion, um die es im Paket letztlich geht, ist jedoch
nur ein Sektor. Die Bereiche Industrie, Verkehr und Landwirt-
schaft werden vernachlässigt, und für Gebäude reichen die
Vorschläge nicht aus. Die rechtsverbindliche Pariser 1,5-
Grad-Grenze aus Art. 2 Abs. 1 PA91 verlangt zeitnah null fos-
sile Brennstoffe in allen Sektoren und zudem eine stark re-
duzierte Nutztierhaltung.92 Der Weg dorthin erfordert weitere
Anstrengungen – besonders auf EU-Ebene. Und er erfordert
es, kontraproduktive Pfade wie einen LNG-Markthochlauf
konsequent zu unterlassen.
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